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RS OGH 1964/10/27 8Ob323/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1964

Norm

ABGB §833 D2

Rechtssatz

Der Außerstreitrichter kann nur eine Regelung tre5en, mit der die den einzelnen Mitbenützern zustehenden

Befugnisse gegeneinander abgegrenzt und festgelegt werden. Der Ausspruch, daß die gemeinsame Sache nur

bestimmungsgemäß verwendet werden dürfte, ist zu allgemein gehalten, um als mögliche Art der Benützungsregelung

angesehen werden zu können.
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